Dienstleistungsvertrag im Rahmen des Persönlichen Budgets 
nach § 17 SGB IX 

zwischen Herrn / Frau _________________________________________________
geb. am ____________________________________________________________
wohnhaft ___________________________________________________________
ggf. gesetzlich vertreten durch___________________________________________

- im Folgenden Kundin/Kunde genannt -

und

dem Leistungserbringer … 
vertreten durch
Herrn / Frau _________________________________________________________
Dienst / Einrichtung ___________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________
- im Folgenden Leistungserbringer genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:

Vorbemerkung
Die in diesem Vertrag vereinbarte Leistung wird auf Grundlage einer Zielvereinbarung mit (… zuständiger Leistungsträger) erbracht. Die Kundin/Der Kunde verpflichtet sich, dem Leistungserbringer diese Zielvereinbarung zugänglich zu machen.

§ 1 Leistungen 
(1) Der Leistungserbringer und der Kunde haben eine Vereinbarung über die individuell zu erbringenden Leistungen getroffen. Diese individuelle Vereinbarung ist Bestandteil des Vertrages (Anlage 1 – Vereinbarung über individuell zu erbringende Leistungen). 
(2) Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die vereinbarten Leistungen fachgerecht im abgesprochenen Zeitrahmen anzubieten.

(3) Die Kundin/der Kunde verpflichtet sich zur Mitwirkung an der Erreichung der mit dem Leistungsträger in der Zielvereinbarung vereinbarten Ziele.
(4) Änderungen an Inhalt, Art und Häufigkeit der Leistungen sind schriftlich zu vereinbaren. 
§ 2 Entgelte für Leistungen 
(1) Das Entgelt für die vereinbarten Leistungen errechnet sich auf der Grundlage der aktuellen Preisübersicht für Dienstleistungen, die als Anlage 2 Bestandteil des Vertrages ist.

§ 3 Entgelterhöhung
(1) Eine Entgelterhöhung kann einseitig durch den Leistungserbringer erfolgen. Die Kundin/der Kunde erhält spätestens 6 Wochen vor der Erhöhung eine schriftliche Mitteilung. Das Schreiben enthält eine Begründung, warum die Erhöhung notwendig ist. 

(2) Die Entgelterhöhung wird wirksam, wenn sie von dem Leistungserbringer spätestens 6 Wochen vor Inkrafttreten schriftlich angekündigt und begründet wurde. 
(3) Die Kundin/der Kunde kann bei einer Entgelterhöhung den Vertrag mit einer Frist von zum Zeitpunkt der Erhöhung kündigen.

§ 4 Stellen von Rechnungen und Fälligkeit der Zahlung
(1) Die erbrachten Leistungen werden von dem Leistungserbringer in Form von Leistungsnachweisen dokumentiert. 

(2) Die Rechnung wird auf der Grundlage der Leistungsnachweise erstellt. Die Kundin/der Kunde oder die jeweiligen gesetzlichen Vertreter/innen können jederzeit in die Leistungsnachweise Einsicht nehmen.
(3) Die Kundin/der Kunde erhält die Rechnung in der Regel monatlich für den vorangegangenen Monat. Die Rechnungsbeträge sind innerhalb von zwei Wochen nach Zugang bei der Kundin/des Kunden zur Zahlung fällig.

(4) Vereinbarte Termine oder sonstige Dienstleistungen können bis 24 Stunden vor dem vereinbarten Leistungszeitpunkt abgesagt werden, ohne dass die nicht durchgeführte Leistung in Rechnung gestellt wird. Sagt die Kundin/der Kunde nicht rechtzeitig ab oder wird nicht am vereinbarten Ort angetroffen, wird das vereinbarte Entgelt in vollem Umfang fällig.

§ 5 Beginn, Dauer, Kündigung des Vertrages
(1) Die Leistungen werden durch den Leistungserbringer ab dem ___________ erbracht. 
(2)  Der Vertrag kann jederzeit in gegenseitigem Einverständnis schriftlich beendet werden (Aufhebungsvertrag).  
(3) Innerhalb einer Probezeit von 14 Tagen nach der ersten Leistungserbringung kann die Kundin/der Kunde diesen Vertrag ohne Angabe von Gründen fristlos kündigen. Wird ein schriftliches Exemplar dieses Vertrages erst nach der ersten Leistungserbringung ausgehändigt, so beginnt die 14-tägige Frist zu diesem Zeitpunkt. 
(4) Sowohl die Kundin/der Kunde als auch der Leistungserbringer können den Vertrag ohne Angaben von Gründen mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende ordentlich kündigen. 
(5)  Die Kundin/der Kunde und der Leistungserbringer haben ein Recht auf außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grunde. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
- bei Verstößen des jeweils anderen Vertragspartners gegen die vertraglichen Pflichten, die eine Fortsetzung des Vertragsverhältnisses unzumutbar machen.
-  die Zielvereinbarung mit dem Leistungsträger sich verändert oder nicht mehr gültig ist.
(6) Eine Kündigung bedarf in jedem Fall der Schriftform.

§ 6 Haftung
(1) Die Kundin/der Kunde und der Leistungserbringer haften bei Sachschäden nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. Für Personen- und sonstige Schäden haften die/der Kundin/Kunde und der Leistungserbringer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 
§ 7 Datenschutz und Schweigepflicht
(1) Personenbezogene Daten der Kundin/des Kunden dürfen gespeichert werden, soweit das zur Durchführung des Vertrages erforderlich ist. Sie werden nur den Mitarbeitenden zugänglich gemacht, die mit der Erfüllung des Vertrages betraut sind. In diesem Umfang stimmt die Kundin/der Kunde der Speicherung und Nutzung eigener Daten zu. Sie/Er erhält auf Nachfrage darüber Auskunft, welche Daten gespeichert wurden. Eine Weitergabe der Daten darf nur mit Zustimmung der Kundin/des Kunden erfolgen.
(2) Der Budgetnehmer verpflichtet sich, die behandelnden Ärzte bzw. andere Leistungserbringer gegenüber dem Fachpersonal des Leistungserbringers von ihrer Schweigepflicht zu entbinden, soweit es sich um für die Leistungserbringung erforderliche Informationen handelt.
§ 8 Sonstiges
(1) Die Dokumentation der Leistungen ist Eigentum des Leistungserbringers.
(2) Die Kundin/der Kunde verpflichtet sich, wesentliche Änderungen seiner rechtlichen oder persönlichen Verhältnisse dem Leistungserbringer mitzuteilen, wenn sie für die Durchführung des Vertrages wichtig sind. 
(3) Weitere Vereinbarungen (z.B. Aushändigung von Schlüsseln, Absprachen mit anderen Leistungserbringern) werden gesondert geregelt. 
§ 9 Schlussbestimmungen
(1) Änderungen dieses Vertrages sowie alle Nebenabsprachen müssen schriftlich erfolgen. 
(2) Wird eine einzelne Vertragsbestimmung unwirksam, bleibt der Vertrag trotzdem weiter bestehen. Die Kundin/der Kunde und der Leistungserbringer verpflichten sich, eine unwirksame Bestimmung zeitnah und einvernehmlich durch eine wirksame zu ersetzen. Gleiches gilt für den Fall, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält.

§ 10 Vertragsaushändigung
Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung des Vertrages zusammen mit allen Anlagen und Nebenabsprachen.

____________, ____________              ______________________________________

Ort Datum 

 Kundin/Kunde bzw. gesetzliche Vertreter/innen
____________, ____________               ___________________________

Ort Datum 

                                          für den Leistungserbringer
Anlage 1 zum Dienstleistungsvertrag im Rahmen des Persönlichen Budgets nach § 17 SGB IX

Vereinbarung über die individuell zu erbringenden Leistungen 

Entsprechend § 1 des Dienstleistungsvertrages werden die im Folgenden aufgeführten Leistungen vereinbart. 

Es besteht kein Anspruch von Seiten der/des Budgetnehmer/in auf ausschließliche Leistungserbringung durch eine/n bestimmte/n Mitarbeitende/n.

Die Leistungen können sowohl direkte Betreuungs- und Assistenzleistungen mit der Kundin/dem Kunden als auch indirekte Leistungen (z.B. Ämterkontakte, Koordination mit rechtlichen Betreuern etc.) für die Kundin/den Kunden sein.
	Nr. 
	Art der Leistungen 
	Berufsgruppe / (Stundensatz)
	Stunden(korridore)/ Monat

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


_______________________________    
________________________________

Ort / Datum




Ort / Datum

____________________________              _____________________________

Unterschrift Budgetnehmer/in 

Unterschrift Leistungserbringer

_________________________________

ggf. Unterschrift gesetzliche/r Betreuer/in

Anlage 2 zum Dienstleistungsvertrag im Rahmen des Persönlichen Budgets nach § 17 SGB IX

Preisübersicht für Dienstleistungen 

Die Lebenshilfe … berechnet für die individuell vereinbarten Leistungen folgende Stundensätze:

	Fachpersonal mit Hochschulausbildung
	……Euro/Stunde

	Fachpersonal mit Fachschulausbildung
	……Euro/Stunde

	Sonstiges Personal (z.B. Hauswirtschaftskraft)………………
	……Euro/Stunde

	Sonstiges Personal   ……………………..
	……Euro/Stunde

	Freizeitgruppe
	……Euro/Stunde

	Therapeutische Gruppe
	……Euro/Stunde

	Sonstige Leistung ……………………….
	……Euro/Stunde

	Rufbereitschaft (durch qualifizierte Mitarbeitende)
	……Euro/Stunde bzw. Nacht

	Fahrtkosten
	……Euro/Fahrt bzw. Kilometer


_______________________________    
________________________________

Ort / Datum




Ort / Datum

____________________________              _____________________________

Unterschrift Kundin / Kunde
 

Unterschrift Leistungserbringer

_________________________________

ggf. Unterschrift gesetzliche/r Betreuer/in

Anlage 3 zum Dienstleistungsvertrag im Rahmen des Persönlichen Budgets nach § 17 SGB IX

Nachweis über Leistungen im Rahmen des Persönlichen Budgets von __________________________ Monat:______________                   

	Datum
	Uhrzeit (von…bis)
	Art der Leistung
	Anzahl Stunden 
	Std-satz
	Betrag
	Unterschrift Kunde/Kundin

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Summe:
	
	


Lebenshilfe Landesverband Bayern: Beispiel eines Dienstleistungsvertrages

Stand Feb. 2011

